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Editorial

Liebe Leser,

Im Sinne von ,,Step ahead” haben wir als erste der
Big Four in Osterreich ein einheitliches Online
Kommunikationskonzept fir alle unsere Newslet-
ter umgesetzt. Samtliche Informationen werden
jeweils nach Themenbereich zusammengefasst in
einem Blog gepostet.

Seit 1.1.2011 posten wir daher unsere Tax News
Beitrdge mehrmals pro Woche unter

. Zusatzlich erhalten Sie einen
monatlichen E-Mail Newsletter mit einer Zusam-
menfassung der wichtigsten Beitrage. Damit Sie
unsere Tax News auch weiterhin in Papierform
lesen kénnen, stellen wir Ihnen auch eine PDF-
Version zur Verfligung.

Fur Sie als Leser unserer Tax News ergeben sich
gegentber der bisherigen Druckversion folgende
zusatzliche Vorteile:

Mittels Volltextsuche kénnen Sie auch altere Bei-
trage problemlos in unserem Archiv finden. Sie
kdnnen die Beitrdge nach Themenbereichen sortie-
ren und mittels RSS-Feed auch selbst abonnieren
(eine Anleitung finden Sie auf unserer Homepage).
Uber die Stichwortsuche kénnen Sie Artikel zu
ahnlichen Fragestellungen finden.

Mit Ihrem SmartPhone haben Sie auch unterwegs
stets Zugriff auf unsere Tax News, wobei wir die
Darstellung am Display fur Sie optimiert haben.
Gerne lesen wir auch Ihre Kommentare zu unseren
Artikeln und freuen uns auf eine rege Diskussion.

Viel SpaB beim Lesen unserer neuen Tax News
winscht

lhr Georg Erdélyi
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Keine Doppelbeglinstigung bet Ausschiittungen aus
Hybridkapital ab 2011

Einleitung. Sind Zahlungen aus dem Ausland, die
nach osterreichischem Recht als Gewinnanteile anzu-
sehen sind, bei der auszahlenden auslandischen Kor-
perschaft abzugsféhig, so steht in Osterreich fiir diese
Zahlungen keine Steuerfreistellung mehr zu.

Befiirchtungen des Gesetzgebers. Die Steuerfreistel-
lung von Gewinnausschittungen aus Hybridkapital
konnte bislang bei grenziberschreitenden Sach-
verhalten zu einer Doppelbeglnstigung fuhren.
Korperschaften konnten daher gezielt hybride Finanzie-
rungsinstrumente (also Mischformen zwischen Eigen-
und Fremdkapital wie zB Genussrechte, Partizipations-
kapital und Vorzugsaktien) einsetzen, um steuerliche
Vorteile daraus zu ziehen, dass die involvierten Staaten
das hybride Finanzierungsinstrument unterschiedlich
beurteilen. In Konstellationen, in denen der Staat, aus
dem die Zahlungen stammen (der Quellenstaat), die
Zahlung als Vergltung auf Fremdkapital und damit als
abzugsfahige Zinsen ansieht, und gleichzeitig Oster-
reich als Ansassigkeitsstaat der Empfangergesellschaft
dieselbe Zahlung als Vergutung auf Eigenkapital und
damit als steuerfreien Beteiligungsertrag qualifiziert,
profitiert der Steuerpflichtige von einer doppelten
Entlastung (,, weiBe Einklnfte”).

Reaktion des Gesetzgebers. Mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011 tritt der Gesetzgeber derartigen Gestal-
tungen entgegen. Die an sich fur auslandische Beteili-
gungsertrage (unter gewissen Voraussetzungen) zu-
stehende Korperschaftsteuerbefreiung wird verwehrt,
wenn die Gewinnanteile bei der auslandischen Kérper-
schaft abzugsfahig sind. Betrachtet also zB der Quel-
lenstaat eine Beteiligung in Form eines (im oster-
reichischen Verstandnis sozietdren) Genussrechtes als
Zurverfigungstellung von Fremdkapital und gestattet
dementsprechend die Abzugsfahigkeit der darauf
gezahlten Gewinnanteile, so greift die grundsatzlich
fur sozietare Genussrechte vorgesehene Beteiligungs-
ertragsbefreiung nicht — die Einktnfte unterliegen
daher der 6sterreichischen Koérperschaftsteuer. Eine
Doppelbeginstigung wird somit verhindert.

Keine Ubergangsregelung. Die in der Stellung-
nahme des Fachsenats fur Steuerrecht der Kammer
der Wirtschaftstreuhdnder zum Ausdruck gebrachte
Forderung, dass zumindest in der Ubergangsregelung
darauf Bedacht genommen werden sollte, dass nur
jene Beteiligungsertrage steuerpflichtig werden
sollen, die ab dem 1.1.2011 zuflieBen und dies nur
dann, wenn sie aus Ertrdgen stammen, die bei der
auslandischen Korperschaft nach dem 31.12.2010
steuerlich abzugsfahig waren, ist unbertcksichtigt
geblieben.

Sabine Heidenbauer
sheidenbauer@deloitte.at
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Import Control System: Herausforderung aber auch
Chance fur alle Importeure und Logistikdienstleister

Hintergrund. Mit 18-monatiger Verspatung soll das
Kernstiick der EU —Zollsicherheitsinitiative — das ,,Import
Control System” — mit 1.1.2011 umgesetzt werden.
Ziel dieser Gesetzesanderung ist es, die Sicherheit des
internationalen Warenverkehrs zu erhdhen. Mit der
Einfihrung des Import Control Systems wird daher die
elektronische Voranmeldung von Waren, die aus Nicht-
EU-Léndern in die EU importiert werden, verpflichtend.

Zweck der Regelung. Jeder betroffene Wirtschafts-
beteiligte muss kunftig vor dem Warenimport bzw —
export die relevanten Sicherheitsdaten elektronisch
bereitstellen, diese missen bis zu 24 Stunden vor der
Verladung im Falle einer Seefracht bzw. eine Stunde vor
Ankunft bei StraBentransporten (im Flugverkehr sogar
weniger) Ubermittelt werden. Der Inhalt der Ubermittel-
ten Daten richtet sich maBgeblich nach dem verwende-
ten Transportmittel bzw. nach der Vertrauenswirdig-
keit des Wirtschaftsbeteiligten. Relevante Sicherheits-
daten koénnen beispielsweise eine Warenbeschreibung,
Informationen zum Exporteur/iImporteur oder mogliches
Gefahrenpotenzial enthalten. Damit wird es moglich,
bereits vor Eintreffen der Ware im jeweiligen Mitglieds-
staat eine EDV-basierte Risikoanalyse durchftihren zu
kdnnen.

Betroffene Unternehmen. Die Einflhrung dieser

Regelung ist insbesondere fir See- und Flughéfen,

Reedereien, Fluggesellschaften, Transportunternehmen

und Speditionen von Bedeutung, wenn sie:

e Waren in das Zollgebiet verbringen, oder

e Verantwortung Uber die Beférderung haben, oder

e im Namen des Verbringers/Beforderers handeln und
die betreffenden Waren gestellen oder gestellen
lassen koénnen, oder

e eine der vorstehend genannten Personen vertreten.

Eingangsmeldung. Um diese EDV-gestitzte Risiko-
analyse durchzufuhren zu kénnen, ist vor dem Verbrin-
gen der Sendung eine sogenannte elektronische sum-
marische Eingangsanmeldung (engl. Abkirzung ENS)
bei der Eingangszollstelle abzugeben. Diese summari-
sche Eingangsmeldung hat samtliche erforderliche
Sicherheitsdaten zu enthalten. Betroffene Wirtschafts-
beteiligte mUssen also sicherstellen, dass die verwen-
dete Zollsoftware diese elektronische summarische
Eingangsmeldung erstellen kann. Es ist auBerdem zu
beachten, dass der Wirtschaftsbeteiligte fur die Abgabe
der ENS Uber eine EORI-Nummer verfligen muss.

Ausnahmen. Keine summarische Eingangsmeldung

ist abzugeben bei

a) elektrischer Energie

b) in Rohrleitungen beférderten Waren

c) Briefen, Postkarten und Drucksachen auch auf
elektronischen Datentragern

d) nach Vorschriften des Weltpostvertrags beférder-
ten Waren

e) Fallen einer Zollanmeldung durch andere Formen
der WillensduBerung

f)  Waren im personlichen Gepack von Reisenden

g) Féllen einer mindlichen Zollanmeldung

h) Waren die mit Carnet ATA und Carnet CPD
befordert werden

i) Waren die mit NATO-Vordruck 302 beférdert
werden

)} Waren an Board von Schiffen im Linienverkehr,
mit Bescheinigung der Zulassung nach Artikel
313b, und an Board von Schiffen oder Flugzeu-
gen im Verkehr zwischen (Flug-) Hafen der
Gemeinschaft ohne Zwischenstopp im Drittland

k) Waren, die aufgrund diplomatischer oder konsu-
larischer Beziehungen abgabenfrei sind

)  Waffen und militdrischem Gerat, die von den fir
die militarische Verteidigung des Mitgliedsstaates
zustandigen Behorden in das Zollgebiet der
Gemeinschaft verbracht werden.

In Osterreich sind summarische Eingangsmeldungen

auBerdem nur bei der Einfuhr Uber Flughafen erfor-

derlich, da die Schweiz aufgrund eines Abkommens

bereits den EU-MaBnahmen entsprechende Sicher-

heitskriterien anwendet (gleiches gilt auch

far Norwegen).

Strafbestimmungen. Da das EU-Zollrecht keine
Sanktionen kennt, sind jegliche strafrechtliche
Bestimmungen den Mitgliedsstaaten tberlassen.
Sowohl die Europaische Kommission, als auch die
meisten Mitgliedsstaaten (darunter auch Osterreich)
haben beschlossen, wahrend der ersten sechs Mona-
te bei verspateten oder fehlerhaften ENS keine Sank-
tionen zu verhangen. Einige Mitgliedsstaaten haben
aber von nationalstaatlichen Regelungen Gebrauch
gemacht und verhangen teils unverhaltnismaBig hohe
Strafen (beispielsweise Slowenien).

8 Eduard Kurz
ekurz@deloitte.at

Bettina Bares
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Kleinunternehmerregelung nur fir inlandische

Unternehmer!

EuGH 26.10.2010, C-97/09, Schmelz (Vorlage des
UFS, Wien). Die Kleinunternehmerregelung ist nach
Ansicht des EUGH nur Unternehmern mit Sitz im
Inland zu gewahren. Vergleichbaren Kleinunterneh-
mern aus einem anderen EU-Mitgliedstaat steht diese
Beglinstigung nicht zu.

Hintergrund. Eine in einem anderen Mitgliedstaat
wohnhafte Person vermietet eine Wohnung in Oster-
reich. Aus dieser Vermietung erzielte sie jahrliche
Umsatze unter EUR 30.000, welche beinahe ihr ge-
samtes Einkommen darstellten und wollte daher in
Osterreich die umsatzsteuerliche Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch nehmen. Diese dient der Star-
kung der Wettbewerbsfahigkeit von Kleinunterneh-
mern und gestattet folgende Verwaltungsvereinfa-
chung: Kleinunternehmer mussen keine Umsatzsteu-
er in Rechnung stellen und unterliegen auch keinen
Erklarungspflichten. Da die Kleinunternehmer-
regelung aber gemaB MwsSt-RL (6. MwSt-RL sowie
auch der neuen MwsStSyst-RL) und 6sterreichischem
UStG nur im Inland ansassigen Unternehmern zu
gewahren ist, wurde deren Anwendung vom zustan-
digen Finanzamt verweigert. Der Unabhdngige
Finanzsenat, Wien hegte unionsrechtliche Bedenken
gegen dieses Ansassigkeitserfordernis und wollte
daher vom EuGH wissen, ob die Voraussetzung der
Ansassigkeit im Inland in der MwSt-RL fur die Inan-
spruchnahme der Kleinunternehmerregelung einen
VerstoB3 gegen die unionsrechtlichen Grundfreiheiten
darstellt.

Kein VerstoB gegen die Dienstleistungsfreiheit.
Ziel der unionsrechtlich garantierten Grundfreiheiten
ist es, Beschrankungen des grenziberschreitenden
Handels und demgemaB Diskriminierungen von Ge-
bietsfremden innerhalb des Binnenmarkts zu beseiti-
gen. Kriterien, die an das Inland anknipfen, sind
daher im Lichte der Grundfreiheiten immer kritisch zu
betrachten.

Allgemeininteresse. Der Ausschluss von Kleinunter-
nehmern aus anderen EU-Mitgliedstaaten von der
Kleinunternehmerregelung fuhrt fur diese zu einem
Wettbewerbsnachteil gegentber inlandischen Klein-
unternehmern. Die Unternehmer muissen ihren

Kunden aufgrund der Umsatzsteuerpflicht einen
hoheren Preis verrechnen und unterliegen zudem
Erklarungspflichten gegentber den ¢sterreichischen
Finanzbehorden. Die Voraussetzung der Ansassigkeit
im Inland stellt daher eine Beschrankung der Dienst-
leistungsfreiheit dar. Derartige Diskriminierungen von
Gebietsfremden sind nach der EuGH-Rechtsprechung
nur dann zulassig, wenn sie durch zwingende Griinde
des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden kon-
nen. Nach Ansicht des EuGH liegt im vorliegenden
Fall ein solcher Rechtfertigungsgrund vor. Da bei
nicht in Osterreich ansassigen Unternehmern die
Voraussetzungen fur die Begtinstigung nicht hinrei-
chend Uberpruft werden konnen, ist es aus Grinden
der notwendigen wirksamen steuerlichen Kontrolle
gerechtfertigt, diese von dieser Beglinstigung auszu-
schlieBen. Die Voraussetzung der Ansassigkeit im
Inland stellt daher keinen Versto3 gegen Unionsrecht
dar.

Ergebnis. Die Voraussetzung der Ansassigkeit im
Inland fur die Inanspruchnahme der Kleinunterneh-
merregelung in der MwSt-RL sowie im &sterreichi-
schen UStG ist unionsrechtskonform. Im EU-Ausland
ansassige Kleinunternehmer haben daher selbst,
wenn sie ihre gesamten Umsétze in Osterreich erwirt-
schaften, keinen Anspruch auf die 6sterreichische
Kleinunternehmerregelung. Der Wettbewerbsnachteil
bei grenziberschreitender Tatigkeit von Kleinunter-
nehmern ist aus Grinden der notwendigen steuerli-
chen Kontrolle hinzunehmen.

Karoline Spies
kspies@deloitte.at
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Zweck des BEinstG. Ziel des BEinstG ist der Schutz
behinderter Personen vor Diskriminierungen. Als
sogenannte ,beglnstigte Behinderte” i. S. d. BEinstG
gelten Personen, die einen Grad der Behinderung von
mindestens 50 % aufweisen, wobei dies i. d. R. mit-
tels Bescheid des Bundesamts fur Soziales und Behin-
dertenwesen festgestellt wird.

Lockerung des Kiindigungsschutzes. Bisher haben
begunstigte Behinderte dann einen besonderen Kiin-
digungsschutz genossen, wenn das Beschaftigungs-
verhaltnis langer als sechs Monate gedauert hat. Neu
ist, dass dieser Zeitraum auf vier Jahre ausgedehnt
wird. Danach darf eine Kiindigung erst dann aus-
gesprochen werden, wenn der Behindertenausschuss
(dieser ist bei jeder Landesstelle des Bundesamtes fur
Soziales und Behindertenwesen eingerichtet) nach
Anhorung des Betriebsrates, der Behindertenver-
trauensperson oder der Personalvertretung zu-
gestimmt hat. Verwehrt der Behindertenausschuss
seine Zustimmung, so ist eine trotzdem ausgespro-
chene Kiindigung rechtsunwirksam.

Anhebung der Ausgleichstaxe. Grundsatzlich sind
alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet mindestens 25
Dienstnehmer beschaftigen, verpflichtet, auf je 25
Dienstnehmer mindestens einen begunstigten Behin-
derten einzustellen. Wird diese Beschaftigungspflicht
nicht erfallt, so ist eine Ausgleichstaxe an das Bun-
desamt fur Soziales und Behindertenwesen zu ent-
richten. Diese betrug bisher einheitlich monatlich EUR
223. Zukinftig wird je nach GroBe des Unterneh-
mens wie folgt gestaffelt:

e EUR 226 fur Arbeitgeber, die weniger als 100
Dienstnehmer beschaftigen

e EUR 316 fur Arbeitgeber, die mindestens 100
Dienstnehmer beschaftigen

e EUR 336 fur Arbeitgeber, die mindestens 400
Dienstnehmer beschaftigen

Die eben genannten Werte verstehen sich pro Monat
und pro behinderter Person, die ex lege beschaftigt
werden musste. Das BeschaftigungsausmaB ist dabei

irrelevant; auch Teilzeitbeschaftigte sind somit erfasst.

Tax News

Die Zukunft des Behinderteneinstellungsgesetzes

Behindertenvertrauensperson. Sind in einem
Betrieb dauernd mindestens funf beginstigte Behin-
derte beschéftigt, so sind sogenannte Behinderten-
vertrauenspersonen, sowie deren Stellvertreter, zu
wahlen. Mit den nun in Kraft getretenen Anderungen
soll die Rechtsstellung der Behindertenvertrauensper-
sonen gestarkt werden. Nunmebhr ist der Betriebsin-
haber verpflichtet, die Behindertenvertrauensperso-
nen Uber ,substanzielle, das Arbeitsverhaltnis betref-
fende Angelegenheiten” zu informieren. Insbesonde-
re sind mit dieser gesetzlichen Formulierung Informa-
tionen Uber Beginn, Ende und Veranderung von
Arbeitsverhaltnissen behinderter Arbeitnehmer, tber
Arbeitsunfalle sowie Uber Krankmeldungen von mehr
als sechs Wochen pro Kalenderjahr gemeint. Auch
sind den Behindertenvertrauenspersonen, sowie
deren Stellvertretern, die zur ordnungsgemaBen
Erflllung ihrer Aufgaben erforderlichen Raumlich-
keiten, Kanzlei- und Geschaftserfordernisse sowie
sonstige Sacherfordernisse in einem der GréBe des
Betriebes und den Bedurfnissen der Behindertenver-
trauensperson angemessenem Ausmal unentgeltlich
zur Verfligung zu stellen. Dartber hinaus wird der
Betriebsinhaber dazu verpflichtet, fur die Instandhal-
tung der bereitgestellten Rdumlichkeiten und Ge-
genstande zu sorgen.

Conclusio. Festgehalten kann jedenfalls werden,
dass durch die Neuerungen, vor allem im Bereich des
Kdandigungsschutzes, ein Mehr an Flexibilitat erreicht
wird. Ob dies jedoch ausreichend ist, um Unterneh-
men dazu zu bewegen vermehrt beglnstigte behin-
derte Personen anzustellen, bleibt abzuwarten. Durch
die erhdhten Ausgleichstaxen ist es jedoch vor allem
fir Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern
Uberlegenswert, anstatt der zu bezahlenden Aus-
gleichstaxe i. d. H. v. EUR 336 p. m. nunmehr doch
Personen aus dem Kreis der beginstigten Behinder-
ten zu beschaftigen. Anzumerken ist an dieser Stelle
auch, dass das BeschaftigungsausmaB fur die An-
rechnung auf die Erfullung der Beschaftigungspflicht
i. S. d. BEinstG nicht entscheidend ist.

Bernhard Geiger
bgeiger@deloitte.at

Ay
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Budgetbegleitgesetz 2011 — Neuerungen fir Kapital-
gesellschaften im Uberblick

Einleitung. Das Budgetbegleitgesetz 2011 bringt fur
Kapitalgesellschaften insbesondere steuerliche Neue-
rungen im Bereich der Forschungsférderung, dem
Kapitalertragsteuerabzug bei Ausschiittung an inlén-
dische Kapitalgesellschaften, der Beteiligungsertrags-
befreiung fur auslandische Dividenden sowie dem
Fremdkapitalzinsenabzug bei konzerninternen Betei-
ligungserwerben, welche im Folgenden Uberblicks-
maBig dargestellt werden.

Erhohte Forschungspramie ab 2011. Bisher be-
steht fir Unternehmen im Bereich der steuerlichen
Forschungsférderung ein Nebeneinander verschiede-
ner Freibetrdge und Pramien. Dieses komplexe und —
nach Auffassung der Finanzverwaltung — gestal-
tungsanfallige System soll durch eine einheitliche
Forschungspramie ersetzt werden. Fur Wirtschaftsjah-
re mit Beginn nach dem 31.12.2010 kommt dem-
nach nur die Forschungspramie fur eigenbetriebliche
Forschung und Auftragsforschung zur Anwendung.
Die Forschungspramie betragt 10% der Forschungs-
aufwendungen (statt bisher 8%) und stellt fur die
Unternehmen eine steuerfreie Einnahme dar.

Ausschiittungen an 6sterreichische und EU-
Kapitalgesellschaften — Unterbleiben des KESt-
Abzuges. Schiittet eine Osterreichische Kapitalgesell-
schaft Gewinne an eine beteiligte Kapitalgesellschaft
aus, so unterbleibt nach der derzeitigen Rechtslage
der KESt-Abzug im Falle einer 6sterreichischen Kapi-
talgesellschaft ab einer unmittelbaren Beteiligung von
mindestens 25%, wahrend bei EU-Kapitalgesell-
schaften (neben anderen Voraussetzungen) bereits ab
einer mittel- oder unmittelbaren Beteiligung von
zumindest 10% eine Entlastung von der KESt mdg-
lich ist. FUr Ausschittungen ab 1.10.2011 wird das
fur die KESt-Befreiung erforderliche Beteiligungsaus-
maB vereinheitlicht. Ktinftig wird namlich fir Mutter-
gesellschaften im Inland und im EU-Ausland einheit-
lich ab einer mittel- oder unmittelbaren Beteiligung
von 10% von der Einbehaltung der KESt abgesehen
werden kénnen. Die fir EU-Kapitalgesellschaften
geltenden Einschrankungen (einjahrige Mindestbehal-
tedauer, Missbrauchsvorbehalt) bleiben daneben
weiterhin bestehen.

Einschrankung bei auslandischen Dividenden. Fir
Gewinnanteile, die eine dsterreichische Kapitalgesell-
schaft von einer auslandischen Kapitalgesellschaft
erhélt, ist eine Koérperschaftsteuerbefreiung in Oster-
reich (internationale Schachtelbeteiligung, EU/EWR-
Portfoliodividenden) ab 2011 nur mehr in jenen Fallen
maoglich, in denen die Zahlung der Dividenden auf
Ebene der ausschittenden auslandischen Gesellschaft
steuerlich nicht abzugsfahig ist. Im Ausland steuerlich
abzugsfahige Zahlungen sind dagegen ab 2011 in
Osterreich mit der normalen 25%igen Korperschaft-
steuer zu besteuern (vgl im Detail Heidenbauer in
dieser Ausgabe).

Kein Zinsenabzug bei Beteiligungserwerben im
Konzern. Seit 2005 sind bei Kapitalgesellschaften
Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung
des Erwerbes von Anteilen an anderen Kapitalgesell-
schaften steuerlich abzugsfahig. Ab 2011 wird diese
Bestimmung insoweit eingeschrankt, als Zinsen aus
Beteiligungserwerben von Konzernunternehmen
(bzw diesbezuglichen Kapitalerhohungen) steuerlich
nicht mehr abzugsfahig sind. Aufgrund der Formulie-
rung der Ubergangsbestimmung ist davon auszuge-
hen, dass die Nichtabzugsfahigkeit ab 2011 auch
LAltfalle” (dh Zinsen ab 2011, die ihren Ursprung in
einem konzerninternen Beteiligungserwerb vor 2011
haben) betrifft (vgl im Detail Krebs in dieser Ausgabe).

Dr. Christian Wilplinger
cwilplinger@deloitte.at
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Die finanzstrafrechtliche Verjahrung nicht deklarierter

Veranlagungen

Finanzstrafbarkeit und nicht deklarierte Veranla-
gungen. Fir die finanzstrafrechtliche Verjahrung sind
eigene Fristen zu beachten, die sich von jenen der
Verjahrung der Abgabenschuld unterscheiden und in
der Folge am Beispiel nicht deklarierter Veranlagungen
erlautert werden. Zu den davon betroffenen Abgaben
gehoren die Einkommensteuer fir Veranlagungserfol-
ge, aber auch die mit der ,Herkunft” des Kapitals
verbundene Einkommensteuer bzw Erbschafts- und
Schenkungssteuer.

Fristenlauf. Die Verjahrung der Strafbarkeit nach dem
Finanzstrafgesetz tritt in der Regel funf Jahre nach
Zustellung des Einkommensteuerbescheides ein, in
welchem die auslandischen Kapitalertrage mangels
Erwahnung in der &sterreichischen Einkommensteuer-
erklarung nicht erfasst sind. Ohne Abgabe einer Ein-
kommensteuererkldrung beginnt die funfjdhrige Ver-
jahrungsfrist mit dem Ende der gesetzlichen Frist zur
Einreichung der Steuererklarung, das ist in der Regel
Ende Juni des Folgejahres nach der Einklnfteerzielung.
Hinsichtlich nicht angezeigter Schenkungen vor dem
1.8.2008 beginnt die finanzstrafrechtliche Verjah-
rungsfrist grundsatzlich nach Ablauf der dreimonati-
gen Meldefrist, frihestens jedoch mit Ablauf des
Kalenderjahres, in welcher der Schenkungsvorgang
fallt.

Absolute Verjahrungsgrenze? Da die fortdauernde
Nichtdeklarierung dieser Einkiinfte meist mehrere
Jahre betrifft, bleibt die Finanzstrafbarkeit fur alle diese
Jahre bestehen, solange nicht weitere funf Jahre ver-
strichen sind, in welchen der Steuerpflichtige kein
weiteres (vorsatzliches) Abgabendelikt gesetzt hat. Die
prinzipiell im Finanzstrafrecht bestehende absolute
Verjahrungsgrenze von zehn Jahren gilt Gberdies nicht
bei gerichtlicher Zustandigkeit im Finanzstrafverfahren,
dh bei einem hinterzogenen Steuergesamtbetrag von
Uber EUR 100.000.

Finanzstrafbarkeit trotz Verjahrung der Abga-
benschuld? Bei der Erstellung einer Selbstanzeige ist
zu bedenken, dass fur die Abgabenschuld an sich zwar
bereits (Festsetzungs-) Verjahrung eingetreten sein
konnte, obwohl die Verfehlung noch finanzstrafrech-
tlich geahndet werden kann. Begeht namlich ein

Steuerpflichtiger wahrend der finanzstrafrechtlichen,
fanfjahrigen Verjahrungsfrist ein vorsatzliches Finanz-
vergehen, so tritt in der Regel die finanzstrafrecht-
liche Verjahrung nicht ein, bevor auch fur diese Tat
die Verjahrungsfrist abgelaufen ist. Deshalb sind
solche finanzstrafrechtlich noch nicht verjahrten
Jahre, selbst wenn sie mehr als zehn Jahre zurtick-
liegen, auch in eine Selbstanzeige einzubeziehen, um
auch fur Abgabendelikte in diesen Perioden Straf-
freiheit erlangen zu kénnen. Fur jene Zeitraume,
deren Abgaben wegen Verjdhrung nicht mehr fest-
gesetzt werden kénnen, ist nach herrschendem Ver-
standnis zur Wirksamkeit der Selbstanzeige allerdings
nicht die Entrichtung dieser Abgaben erforderlich.

nicht deklarierte Kapitalertrdge oder (vor 1.8.2008) unentgeltliche
Erwerbe

tber EUR 100.000
Steuergesamtsumme

alle Kapitalertrage bzw. unentgeltlichen
Erwerbe alter als 10 Jahre

alle Kapitalertrage bzw. unentgeltlichen
Erwerbe alter als 5 Jahre

18
in den letzten 5 Jahren

JWohlverhalten®

Selbstanzeige

Finanzstrafe

DDr. Klaus Wiedermann
kwiedermann@deloitte.at
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Einschrinkung der Abzugsfahigkeit von

Fremdfinanzierungszinsen

Einschrankung der Abzugsfahigkeit von Fremd-
finanzierungszinsen. Durch das Budgetbegleitgesetz
2011-2014 wurde die Abzugsfahigkeit von Fremd-
finanzierungszinsen bei Beteiligungserwerben im Kon-
zern eingeschrankt. Doch inwieweit ist diese Regelung
als sachgerecht zu bezeichnen?

Bisherige Rechtslage. Mit dem Steuerreformgesetz
2005 (§ 11 Abs 1 Z 4 KStG) wurde die Abzugsfahig-
keit fur Fremdkapitalzinsen iZm Beteiligungserwerben
gesetzlich festgeschrieben. Die damit verbundene
Steuerentlastung sollte das Wachstumspotential dster-
reichischer Unternehmen starken und die Standort-
attraktivitat Osterreichs verbessern.

Budgetbegleitgesetz 2011-2014. Urspringlich war
die Einschrankung der Abzugsfahigkeit der Zinsen bei
Beteiligungserwerben im Konzern bereits im Ministeri-
alentwurf zum Betrugsbekampfungsgesetz 2010
enthalten. Die Regelung fand jedoch — nicht zuletzt
auf Grund starker Intervention der Interessensvertre-
tungen — vorerst nicht Eingang in das Korperschafts-
teuergesetz. Allen Einwanden zum Trotz wird die
Einschrankung des Zinsabzuges von fremdfinanzierten
Beteiligungen nunmehr durch das Budgetbegleitgesetz
2011-2014 (kundgemacht im BGBI | 111/2010) in fast
unveranderter Form Bestandteil des Korperschaft-
steuergesetzes.

Betroffene Beteiligungen. Von der neuen Reglung
betroffen sind Zinsen, die im Zusammenhang mit der
Fremdfinanzierung des Erwerbes von bestimmten
Kapitalanteilen im Sinne des § 10 KStG anfallen.
Kinftig sollen Fremdfinanzierungskosten nur noch
dann abzugsfahig sein, wenn

¢ die Beteiligung zum Betriebsvermdgen gehort und

e nicht unmittelbar oder mittelbar von einem kon-
zernzugehorigen Unternehmen oder

e einem Gesellschafter, der einen beherrschenden
Einfluss (mindestens 20%) ausUbt, erworben
wurde.

Dariiberhinaus wird festgehalten, dass vom Zins-
abzug auch Kapitalerhéhungen oder Zuschisse
ausgeschlossen sind, die in Zusammenhang mit
einem Erwerb der betroffenen Beteiligungen
stehen.

Hintergrund der Regelung. Begriindet wird die
vorgenommene Einschrankung mit Missbrauchstber-
legungen. Entsprechend den Erlduternden Bemer-
kungen hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass
die bisherige Regelung speziell innerhalb von Konzer-
nen immer wieder zu unerwinschten Gestaltungen
geflihrt hat. Dies insbesondere durch Finanzierungs-
modelle unter Einbeziehung von Niedrigsteuerlan-
dern. Durch die nunmehrige Einschrankung soll daher
die Moglichkeit unterbunden werden, fremdfinan-
zierte Beteiligungsanschaffungen im Konzernverbund
kinstlich zu generieren.

Kritik. Die Bestimmung pé&nalisiert und erfasst auch
Finanzierungen, die frei von jedem Missbrauchsge-
danken sind. Unabhangig davon fihrt die Neuerung
jedenfalls zu einer Doppelbesteuerung, da einerseits
der Zinsertrag steuerpflichtig, andererseits der Zins-
aufwand nicht mehr abzugsfahig ist. Hinzu kommt,
dass diese Regelung in einem EU-weiten Vergleich
zu einer starken Benachteiligung von &sterreichischen
Unternehmen fuhrt. Die neue Fassung des

§ 11 Abs 1 Z 4 KStG gilt ab der Veranlagung 2011
und ist auch auf Beteiligungsanschaffungen vor dem
1.1.2011 anzuwenden. Insbesondere aufgrund dieser
faktischen Rickwirkung wird letztlich abzuwarten
sein, ob die neue Regelung einer hochstgerichtlichen
Uberpriifung standhalt.

Dr. Susanne Krebs
skrebs@deloitte.at
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Generalanwiltin: Besteuerung von Portfoliodividenden

aus Drittstaaten unionsrechtswidrig

Unionsrechtswidrige Rechtslage? Nach geltendem
Osterreichischen Recht sind inlandische Portfoliodivi-
denden (Dividenden aus Beteiligungen <10% an
inlandischen Kapitalgesellschaften) bei Kapitalgesell-
schaften ohne weitere Voraussetzungen steuerbe-
freit. Dividenden aus Portfoliobeteiligungen an aus-
landischen Kapitalgesellschaften sind demgegentber
benachteiligt: Portfoliodividenden aus EU/EWR-
Staaten unterliegen einer vom Nachweis der hinrei-
chenden auslandischen Besteuerung bedingten Be-
freiung. Portfoliodividenden aus EWR-Staaten kom-
men Uberdies nur in den Genuss einer Befreiung,
wenn zwischen dem betreffenden Staat und Oster-
reich ein Abkommen zur Amts- und Vollstreckungs-
hilfe abgeschlossen wurde (dies trifft derzeit nur auf
Norwegen zu, nicht jedoch auf Liechtenstein und
Island). Portfoliodividenden aus Drittstaaten sind
ganzlich von der Befreiungs- und auch Anrech-
nungsmethode ausgeschlossen und unterliegen
daher immer der vollen Besteuerung in Osterreich.

Schlussantrag der Generalanwaltin. Der Unab-
hangige Finanzsenat, Linz hegte in zwei Verfahren
Zweifel, ob diese Regelungen mit der Kapitalverkehrs-
freiheit — welche als einzige der EU-Grundfreiheiten
auch im Verhaltnis zu Drittstaaten Anwendung findet
— vereinbar sind und wandte sich daher bereits im
Jahr 2008 an den EuGH. Anfang November hat nun
die Generalanwaltin Kokott in umfangreichen
Schlussantrdgen vom 11.11.2010 zu den Rs Haribo
und Salinen, C-436/08 und C-437/08 zu den stritti-
gen Bestimmungen Stellung genommen.

Portfoliodividenden aus EWR- und Drittstaaten.
Die Generalanwaltin sieht sowohl in der derzeitigen
Besteuerung von Portfoliodividenden aus Drittstaaten
als auch aus EWR-Staaten ohne Amts- und Voll-
streckungshilfe einen Versto3 gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit. Das zusatzliche Erfordernis der Amts-
und Vollstreckungshilfe bei EWR-Staaten sei nicht
zulassig. Vollstreckungshilfe ist bei der Befreiung von
aus dem Ausland bezogenen Dividenden Uberhaupt
nicht zur Zielerreichung geeignet. Das Erfordernis
eines Amtshilfeabkommens fur die Steuerbefreiung
von ausldandischen Dividenden ware zwar grundsatz-
lich zulssig da Osterreich dieses Erfordernis bei Divi-
denden aus héheren Beteiligungen allerdings nicht
vorsieht, ware es inkoharent und damit unzuldssig
dies fur Portfoliodividenden zu verlangen. Da die

Kapitalverkehrsfreiheit grundsatzlich auch im Verhalt-
nis zu Drittstaaten gilt, sei zudem der ganzliche Aus-
schluss der Portfoliodividenden aus Drittstaaten von
der Steuerbefreiung unionsrechtlich ebenso nicht
zulassig.

Portfoliodividenden aus EU-Staaten. Die Benach-
teiligung von EU-Portfoliodividenden sieht die General-
anwaltin etwas Uberraschend weniger kritisch. Das
Nachweisproblem der auslandischen Besteuerung bei
EU-Portfoliodividenden und die damit einhergehende
volle Besteuerung sei allein Risiko des Anlegers und
mUsse nicht von den Mitgliedstaaten ausgeglichen
werden.

Anrechnungsvortrag. AbschlieBend widmet sich die
Generalanwaltin auch noch dem strittigen sogenann-
ten ,Anrechnungsvortrag”. Erleidet eine inldndische
Gesellschaft in einem Veranlagungsjahr einen Verlust,
kann sie die auslandische Steuer auf die Dividenden in
Osterreich nicht anrechnen und gemdaB der Meinung
der Finanzverwaltung auch nicht in das nachste Jahr
vortragen. Da die erhaltenen Dividenden allerdings
den Verlustvortrag kirzen, kommt es periodenver-
schoben zu einer Doppelbesteuerung der Gewinne.
Die Generalanwaltin fuhrt aus, dass juristische Dop-
pelbesteuerung aus unionsrechtlicher Sicht nicht ver-
boten ist (vgl zB die Rechtssachen Damseaux und
Block aus dem Jahr 2009) und daher keine Anrech-
nungsverpflichtung des Ansassigkeitsstaats fir auslan-
dische Quellensteuern besteht. Die wirtschaftliche
Doppelbelastung aufgrund der fehlenden Anrechnung
der auslandischen Korperschaftsteuer stellt nach
Ansicht der Generalanwaltin allerdings klar eine
unverhéltnismaBige Beschrankung der Kapitalverkehrs-
freiheit dar. Ein Anrechnungsvortrag fur die auslan-
dische Korperschaftsteuer sei daher aus unionsrecht-
licher Sicht geboten.

Urteil abzuwarten. Das Urteil des EuGH in den ver-

bundenen Rechtssachen, welches am 10.2.2011 erge-
hen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Karoline Spies
kspies@deloitte.at
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Aktueller Praxisfall:
Julius Bar-Daten auf WikilLeaks bald ver6tfentlicht...

Welche Verjahrungsfristen gelten? In den Medien
wurde in den vergangenen Tagen berichtet, dass der
ehemalige Mitarbeiter des Schweizer Kreditinstituts
Julius Béar, Rudolf Elmer, Kunden- und Kontendaten
an WikiLeaks Ubergeben hat. WikiLeaks hat angekiin-
digt, die Daten in den nachsten Wochen zu tberpru-
fen und anschlieBend zu veréffentlichen. Ob die Da-
ten auch osterreichische Steuerpflichtige betreffen, ist
noch nicht endgdltig geklart. Aber schon jetzt fragen
sich viele: sind die Daten aus Jahren vor 2002 noch
steuerlich relevant? Das sind die Eckdaten (man muss
namlich zwischen Steuerzahlung und Finanzstrafe
unterscheiden):

Verjahrung der Steuerzahlung. Hier regelt die
Verjghrungsfrist jene Zeitraume, fir die Steuern nach-
zuzahlen sind. Ist die Verjghrungsfrist abgelaufen,
mUssen die Abgaben nicht nachgezahlt werden. Die
Verjahrungsfrist betragt bei einem fahrlassigen
Finanzvergehen 5 Jahre. Bei vorsatzlich hinterzogenen
Abgaben — wovon die Finanzverwaltung bei Aus-
landsvermogen grundsatzlich ausgeht — gilt fur ab
2003 entstandene Abgabenschulden eine Verjah-
rungsfrist fir 10 Jahre. Hinterzogene Abgaben der
Jahre 2002 und davor gelten nach 7 Jahren als ver-
jahrt, wobei sich jedoch auch diese Frist unter be-
stimmten Voraussetzungen bis auf 10 Jahre verlan-
gert, dh Abgaben des Jahres 2002 kénnen zB auch
erst am 31.12.2012 verjahren.

Finanzstrafrechtliche Verjahrung. Die finanzstraf-
rechtliche Verjahrungsfrist regelt jene Zeitraume, fur
die Strafen verhangt werden kénnen. Die Verjah-
rungsfrist betragt zwar nur 5 Jahre, begeht der Téter
wahrend der Verjghrungsfrist jedoch ein weiteres
vorsatzliches Finanzvergehen, so kann die Verjdhrung
fur das erste Delikt erst dann eintreten, bis auch fur
die spatere Tat die Verjahrungsfrist abgelaufen ist

(vgl im Detail Wiedermann in dieser Ausgabe). Das
bedeutet, dass bei nicht deklarierten Auslandsver-
maogen, bei denen jedes Jahr eine Steuerhinterziehung
erfolgt, die Verjahrungsfrist bis zur urspringlichen
Dotierung des Auslandsvermdgens zurtickgehen kann.

Beispiel:

Richtet jemand 1995 ein Depot im Ausland ein und
erklart die daraus resultierenden jahrlichen Einklnfte
Jahr fir Jahr nicht gegeniber der Finanz, so kénnen
selbst die Strafen fir 1995 nicht verjdhren! Die Verjah-
rung kann erst dann eintreten, wenn Uber 5 Jahre
hindurch keine Steuerhinterziehung begangen wurde.

Diese verscharfte Verjdhrungsregel gilt jedoch nur bei
Gerichtszustandigkeit (hinterzogener Steuerbetrag
insgesamt tUber EUR 100.000). Darunter (Zustandigkeit
von Verwaltungsbehorden) gilt ein maximaler Verjah-
rungszeitraum von 10 Jahren.

Fazit. Selbst wenn die veroffentlichen Daten lediglich
abgabenrechtlich verjahrte Jahre erfassen, stellt dies
keinen Freibrief fir Steuersiinder dar. Einerseits muss
die finanzstrafrechtliche Verjahrung noch nicht einge-
treten sein. Andererseits ist davon auszugehen, dass die
osterreichische Finanzverwaltung bei Erhalt der Daten
jedenfalls Ermittlungen aufnehmen wird, die den weite-
ren Verbleib der Vermogen zum Gegenstand haben.
Eine Strafbefreiung kann nur durch Abgabe einer
rechtzeitigen Selbstanzeige und Nachzahlung der noch
nicht verjahrten Steuern sichergestellt werden!

Bernhard Grohs
bgroehs@deloitte.at

Alexander Lang
alang@deloitte.at
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Einleitung. Die neue Gesetzgebung sieht groBe
Veranderungen bei der Besteuerung von Kapitalver-
maogen bei Privatpersonen vor; auch die Besteuerung
von Investmentfonds ist hiervon betroffen.

Ebene des InvFonds - Besteuerung der ausschiit-
tungsgleichen Ertréage. Wahrend bei anderen Kapi-
talanlagen das ZufluBprinzip fur die Besteuerung
mafBgeblich ist, wird bei InvFonds die Besteuerung
der thesaurierten Ertrage durch die sogenannten
ausschuttungsgleichen Ertrage zeitlich vorwegge-
nommen. Der Zufluss dieser ausschittungsgleichen
Ertrdge wird spatestens vier Monate nach Ende des
InvFondsgeschaftsjahres fingiert.

Substanzgewinne. Durch die Gesetzesanderung
werden die Bemessungsgrundlagen fir die ausschit-
tungsgleichen Ertrage an das neue Besteuerungsre-
gime anderer Kapitalanlagen wie Aktien, Anleihen
oder Derivate angeglichen. Von diesen Neuerungen
sind auch vor dem 1.1.2011 erworbene Altbestande
an InvFondsanteilen betroffen. Bislang waren inner-
halb des InvFonds realisierte Substanzgewinne bei
Privaten nur zu 20 Prozent steuerpflichtig. Substanz-
gewinne und -verluste aus Forderungswertpapieren
waren steuerfrei gestellt. Diese Steuervorteile werden
nun stufenweise gekurzt. Im Ergebnis wird die Steu-
erpflicht fur Substanzgewinne von 20 Prozent
schrittweise bis zum Jahr 2014 auf 60 Prozent ange-
hoben. Forderungswertpapiere werden noch bis
2012 steuerneutral gestellt sein.

Ebene des Anteilsinhabers - fortgeschriebene
Anschaffungskosten fiir Neuerwerbe. Auf Ebene
des Anlegers entfallt fur nach dem 31.12.2010 er-
worbene InvFondanteile die einjahrige Spekulations-
frist. Stattdessen sind VerduBerungsgewinne aus dem
Verkauf eines InvFondsanteils unabhangig von Halte-
dauer und Beteiligungshéhe jedenfalls mit 25 Prozent
steuerpflichtig. Um eine Doppelbesteuerung zu ver-
meiden, werden die unterjdhrig versteuerten aus-
schuttungsgleichen Ertrage den Anschaffungskosten
hinzugerechnet. Allfallige steuerfreie Ausschittungen
vermindern die Anschaffungskosten.

Tax News

Neuerungen in der Investmentfondsbesteuerung

Depotfiihrung. Sollten die InvFondsanteile auf
einem KESt-pflichtigen Depot im Inland hat die Bank
samtliche zur Erhebung der KESt notwendigen Daten
zu fahren. Bei einem Auslandsdepot ohne KESt-
Abzug ist zu beachten, dass eine — oftmals mehrere
Jahre umfassende — Dokumentation der fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten, welche der Anleger
selbst fihren muss, notwendig sein wird, um die
Bemessungsgrundlage ermitteln zu kénnen. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Werbungs-
kosten auf Ebene des Anteilsinhabers nun auch nicht
mehr bei Kauf oder Verkauf abgezogen werden
kénnen. Fur vor dem 1.1. 2011 angeschaffte Fonds-
anteile andert sich auf der Ebene des Anteilsinhabers
hingegen nichts.

Fazit. Die stufenweise Anhebung der ausschittungs-
gleichen Ertrage fuhrt bei nach dem 31.12. 2010
angeschafften Fondsanteilen nur zu einer Verzége-
rung der erhdhten Steuerbelastung, da die Besteu-
erung der zum Teil vorweg steuerfreien Substanzge-
winne bei der VerauBerung nachgeholt wird. Im
Vergleich zu anderen Kapitalanlagen bestehen inner-
halb des InvFonds weiterhin die Vorteile des Abzugs
von Aufwendungen, die sofortige Verlustverrechnung
sowie der Verlustvortrag. Nachteilig im Vergleich zu
anderen Kapitalanlagen sind die vorgezogene Be-
steuerung ausschlttungsgleicher Ertrdge sowie die
bei Auslandsdepots notwendige Dokumentation der
fortgeschriebenen Anschaffungskosten durch den
Anteilsinhaber.

MMag. Birgit Schwertner-Awais
bschwertner@deloitte.at
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Grenzuberschreitende Konzernumlagen im Visier

der Finanzverwaltungen

Einleitung. Die Verrechnung von grenziberschrei-
tenden konzerninternen Dienstleistungen weckt
haufig das Interesse der Finanzverwaltungen. Um
FremdUblichkeit zu erreichen, muss das Konzernum-
lagesystem einige Anforderungen erfillen.

Hintergrund. In der globalisierten Wirtschaft werden
Dienstleistungen haufig zentral im Konzern ausgetbt
und an andere Gesellschaften erbracht. Bei EDV-
Services, Personalmanagement, Controlling oder
auch in der Rechtsabteilung kénnen dadurch Syner-
gieeffekte erreicht, und Spezialistenwissen gebiindelt
werden. Da eine Einzelverrechnung an die Empfan-
gergesellschaft nur schwer mdéglich bzw. wenig prak-
tikabel ist, werden die mit der Dienstleistungserbrin-
gung verbundenen Kosten regelmaBig tber ein Kon-
zernumlagesystem verteilt. Bei von Osterreich aus
erbrachten grenzuberschreitenden Konzerndienstleis-
tungen weckt dies das Interesse der heimischen
Finanzverwaltung wie auch die Neugier der aus-
landischen Finanzbehorden. Wéhrend der oster-
reichische Fiskus in der Regel eine fremdubliche Ver-
gltung (inklusive Gewinnaufschlag) erwartet, wird
beim Leistungsempfanger oftmals die Hohe der Ver-
rechnung angezweifelt und die steuerliche Abzugsfa-
higkeit in Frage gestellt.

Anforderungen an das Konzernumlagesystem.
Fur die Fremdublichkeit der Konzernumlage muss
sichergestellt sein, dass die tatsachlich mit der Dienst-
leistungserbringung angefallenen Kosten verursa-
chungsgerecht an die Empfangergesellschaften ver-
rechnet werden und daher eine Gesellschaft mehr
bezahlt, wenn sie die Dienstleistung starker in Ans-
pruch genommen hat. Bei der Summe der zu vertei-
lenden Kosten als Ausgangspunkt fir die Konzern-
umlagen ist darauf zu achten, dass keine Kosten
verrechnet werden dirfen, welche mit der Anteils-
eignereigenschaft (Shareholder Activity) zusammen-
hangen und somit nicht im Interesse der Empfanger-
gesellschaft sind. Die Aufteilung der Kosten auf die
empfangenden Gesellschaften im Ausland hat durch
Kostenverteilungsschlissel zu erfolgen, die nicht
unnétig komplex ausgestaltet sein sollten, aber auch
nicht die notige Prazision vermissen lassen durfen.

Verteilungsschliissel. Abhangig von der Dienstleis-
tung gibt es typische Kostenverteilungsschlissel wie
z.B. die Anzahl der User bei EDV-Services, die Mitar-
beiteranzahl bei Human Resources Dienstleistungen
usw. Es kann aber auch der Umsatz als Verteilungs-
schlissel herangezogen werden oder eine Kombina-
tion aus mehreren Parametern.

Gewinnaufschlag und Nutzendokumentation.
Die dienstleistungserbringende Gesellschaft hat An-
spruch auf einen fremdublichen Gewinnaufschlag,
welcher von der Wertschépfung der ausgelbten
Funktion und von den Gbernommenen Risiken ab-
hangt. In den Osterreichischen Verrechnungspreis-
richtlinien wird bei Routinedienstleistungen von ei-
nem Gewinnaufschlag zwischen 5 und 15% auf die
verrechneten Kosten ausgegangen. Fur die steuer-
liche Anerkennung bei der Empfangergesellschaft ist
wichtig, dass der Leistungsfluss nachgewiesen wer-
den kann und eine Nutzendokumentation vorliegt.
Die Nutzendokumentation (z.B. Memos, Bespre-
chungsprotokolle, Korrespondenz usw.) soll zeigen,
dass die erbrachten Dienstleistungen fur die Tatigkeit
der Empfangergesellschaft unabdingbar sind und ihr
Nutzen gebracht haben.

Tipp. Teilweise wird vom Steuerpflichtigen kein Ge-
winnaufschlag auf erhaltene konzerninterne Leistun-
gen gewlnscht. Unter dem Stichwort Kostenvertei-

lungsvertrage (,,Kostenpool”) ist dies bei Berticksich-
tigung bestimmter Voraussetzungen méglich.

Dr. Gerald Posautz

M gposautz@deloitte.at
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Einleitung. In Ungarn gibt es ab 2011 wesentliche
Anderungen in Bezug auf Einkommensteuer und
Sozialversicherung, die im Folgenden UberblicksmaBig
dargestellt werden.

Einkommensteuer- “Flat Tax” eingefiihrt. Ab
2011 kommt es zu einer signifikanten Senkung der
Einkommensteuer fur Expatriates, die nach Ungarn
entsendet sind. Das zweistufige, progressive Steuer-
system wird abgeschafft, an seine Stelle tritt eine
einheitliche 16%ige ,Flat Tax"”. Mit dieser sind Ein-
kinfte aus nichtselbstandiger Tatigkeit und sonstige
Privateinkommen (Dividenden, Wechselkursgewinne,
Zinsen, Ubertragung von Vermdgen) zu versteuern.

Neue Absetzbetrdge fir Familienbeihilfen-
bezieher. Fir Personen, denen Familienbeihilfe zu-
steht, gibt es neue Absetzbetrage. Fir Familien mit
einem oder zwei Kindern betragt der Absetzbetrag
HUF 62.500/Monat/Kind (ca. EUR 227) und fur Fami-
lien ab drei Kindern HUF 206.250/Monat/Kind (ca.
EUR 750).

Diese Steuervergtinstigungen stehen nun auch Perso-
nen zu, die Anspruch auf Familienbeihilfe in einem
anderen EU/EWR-Staat haben.

Anderungen bei der Sozialversicherung. Die
Deckelung des Pensionsversicherungsbeitrages fur
Arbeitnehmer betragt HUF 7.665.000 (ca. EUR
27.900). Die Arbeitgeberbeitrage werden nicht gede-
ckelt.

Berichtspflichten. Im Fall von Expatriates, die der
ungarischen Sozialversicherung unterliegen, dndern
sich fur auslandische Arbeitgeber die Regeln fir die
Berichtspflichten. Die auslandischen Arbeitgeber
werden sich direkt bei der Sozialversicherungsbehér-
de registrieren und somit direkt die sozialversiche-
rungsrechtlichten Auflagen erfillen kénnen. Zu
beachten ist allerdings, dass sich die Durchfiihrung
von Registrierung und monatlichen Sozialversiche-
rungszahlungen noch wesentlich andern kénnte -
was auch bereits registrierte Personen betreffen
wiurde. Das Sozialversicherungsformular wird
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in Zukunft voraussichtlich zweisprachig (eng-
lisch/ungarisch) zur Verfligung stehen. Uberdies
wird es moglich sein, dass alle Beitrage (Pensions-
versicherungsbeitrag, andere Sozialversicherungs-
beitrage) mittels einer einzigen Zahlung geleistet
werden koénnen.

Expatriates aus Drittstaaten (z.B. Japan, USA).
Diese kobnnen vom ungarischen Sozialversicherungs-
system nur noch ausgenommen werden, wenn die
Dauer ihrer Arbeit zwei Jahre nicht Gbersteigt.

Krankenversicherungsbeitrag. Fir aus Ungarn
entsendete Expatriates, die nicht dem ungarischen
Sozialversicherungssystem unterliegen, aber in Un-
garn als ansassig im Sinne des Sozialversicherungs-
rechts betrachtet werden, betragt der Krankenversi-
cherungsbeitrag nun HUF 5.100/Monat (ca. EUR
18,55; derzeit HUF 4.950/Monat = ca. EUR 18).

Mag. Kathrin Platzer
kplatzer@deloitte.at
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Ubergang der Steuerschuld bei Reinigung von
Bauwerken. Seit 1.1.2011 zahlt die Reinigung von
Bauwerken zu den Bauleistungen, bei welchen es
gemaB § 19 Abs 1a UStG zum Ubergang der Steuer-
schuld auf den Leistungsempfanger kommt. Die
Steuerschuld geht auf den Leistungsempfanger Uber,
wenn die Leistung an einen Unternehmer erbracht
wird, der seinerseits mit der Erbringung einer Bauleis-
tung beauftragt ist oder selbst Ublicherweise Bauleis-
tungen erbringt. Die Reverse Charge Regelung
kommt daher auch zur Anwendung, wenn beispiels-
weise ein Bauunternehmer eine Reinigungsfirma mit
der Reinigung seines eigenen Firmengebdudes be-
auftragt.

Anderungen des Leistungsortes. Kulturelle, kiinst-
lerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche,
unterhaltende oder ahnliche Leistungen wurden
bisher dort ausgefuhrt, wo der Unternehmer aus-
schlieBlich oder zum wesentlichen Teil tatig wird
(Tatigkeitsortsprinzip). Seit dem 1.1.2011 gilt dieser
Leistungsort nur noch fur Leistungen, die an Nichtun-
ternehmer iS des § 3a Abs 5 Z3 UStG erbracht wer-
den (B2C). Fur Leistungen zwischen Unternehmern
(B2B) wurde der Leistungsort hingegen neu geregelt:

Eintrittsberechtigungen. Sonstige Leistungen be-
treffend die Eintrittsberechtigung sowie damit zu-
sammenhangende sonstige Leistungen fur kulturelle,
kUnstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende,
sportliche, unterhaltende oder ahnliche Veranstaltun-
gen, wie Messen und Ausstellungen, werden gemal3
§ 3a Abs 11a UStG dort ausgefuhrt, wo die Verans-
taltungen tatsachlich stattfinden (Veranstaltungsort-
prinzip). Ein wesentliches Merkmal fiir sonstige Leis-
tungen betreffend die Eintrittsberechtigung liegt in
der entgeltlichen Gewahrung des Rechts auf Eintritt
zu einer Veranstaltung. Fur alle oben angefihrten
Leistungen, die nicht in Zusammenhang mit einer
Eintrittsberechtigung stehen, gilt geméaB § 3a Abs 6
UStG das Empfangerortprinzip (Generalklausel).
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Anderungen des Umsatzsteuergesetzes zum 1. Jinner 2011

Seminare. Bei Seminarleistungen ist daher kunftig
hinsichtlich des Leistungsortes zu unterscheiden, ob
dabei das Recht auf Eintritt zu einer Veranstaltung
gewahrt wird oder die jeweilige Tatigkeit selbst im
Vordergrund steht.

Herabsetzung der Lieferschwelle im Versand-
handel. Um Benachteiligungen heimischer Unter-
nehmer in Form von Wettbewerbsverzerrungen zu
verhindern, wurde im Zuge des AbgAG 2010 die
Lieferschwelle fur die Anwendung der Versandhan-
delsregelung von EUR 100.000 auf EUR 35.000 abge-
senkt. Die reduzierte Lieferschwelle gilt fur jene Um-
satze, die ab dem 1.1.2011 ausgeflhrt wurden.

Anderungen bei der Umsatzsteuervoranmel-
dung. Die Umsatzgrenze fur den vierteljahrlichen
Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum wurde von
EUR 30.000 auf EUR 100.000 angehoben. Unter-
nehmer sind daher erst ab Vorjahresumsatzen von
mehr als EUR 100.000 zur monatlichen Abgabe der
Umsatzvoranmeldung verpflichtet. Die Umsatzgrenze
zur verpflichtenden Einreichung der Umsatzsteuer-
voranmeldung wurde von bis EUR 100.000 auf

EUR 30.000 gesenkt. Die Umsatzsteuervoranmeldung
muss trotzdem erstellt und bei den Unterlagen des
Unternehmers aufbewahrt werden. Die Einreichung
der Umsatzsteuervoranmeldung kann aber nur dann
unterbleiben, wenn eine etwaige USt-Vorauszahlung
am Falligkeitstag auch tatsachlich entrichtet wurde;
unterhalb der Schwelle fur die Kleinunternehmer-
regelung kann dies bei auslandischen Unternehmern
oder bei Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung
der Fall sein.

v
‘q’ - !*l Christian Burgler

'Q&f:r'\ | cbuergler@deloitte.at
.\..\ L

L\
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Ist der Wechsel des Kinderbetreuungsgeld - Modells zulassig?

Der OGH hatte jungst darlber zu entscheiden, ob ein nachtraglicher Wechsel der bei der
Antragstellung gewahlten Kinderbetreuungsgeld-Variante moglich sei. GemaB § 26 KBGG
(= Kinderbetreuungsgeldgesetz) ist ein nachtraglicher Wechsel des Modells — und damit eine
andere Bezugsdauer oder Bezugshdhe — nicht méglich. Dies gilt auch dann, wenn sich die
gewahlte Leistungsart (hier: 20 plus 4 Monate) im Nachhinein als nicht optimal herausstellt,
weil ein weiteres Kind fruher als eigentlich geplant geboren wurde (OGH 1.6.2010, 10 ObS
38/10a).

Auch geringfiligige Zuwendungen sind lohnsteuerpflichtig.

Auch geringfugige Zuwendungen an Dienstnehmer (hier: unentgeltliche Kontofihrung fur
Bankmitarbeiter) sind lohnsteuerpflichtig. Ob ein geldwerter Vorteil aus dem Dienstverhaltnis
vorliegt und somit ein Sachbezug in der Lohnverrechnung beriicksichtigt werden muss, ist
danach zu beurteilen, ob die Kunden der Bank die Konten zu denselben Konditionen beziehen
kénnen wie die Mitarbeiter. Ist dies der Fall, so kann der Ansatz eines Sachbezuges in der Lohn-
verrechnung unterbleiben. Nicht ausschlaggebend ist hingegen der Umstand, dass andere Ban-
ken Gratiskonten anbieten (UFS 19.10.2010, GZ RV/0241-W/09).

Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes.
Mit 1.1.2011 kam es im Bereich des Arbeitsverfassungsgesetzes zu diversen Anderungen
(BGBI'12010/101, ausgegeben am 14.12.2010).

e Dieim § 105 Abs. 1 ArbVG vorgesehene Frist fur die Verstandigung des Betriebsrats von
der Kindigungsabsicht wurde auf nunmehr eine Woche verlangert (bisher betrug die
Frist 5 Arbeitstage). Mit dieser gesetzlichen Anderung soll erreicht werden, dass etwaige
Streitigkeiten, welcher Tag als Arbeitstag zu zdhlen ist, vermieden werden.

e Des Weiteren wurde die Frist, innerhalb welcher Arbeiternehmer eine Kiindigung vor
Gericht anfechten kénnen, auf zwei Wochen verlangert (bisher: eine Woche). Dies gilt
fur die Anfechtung von Kindigungen, die nach dem 31.12.2010 zugegangen sind.

e Auch wurde die Herabsetzung des Wahlalters fur das passive Wahlrecht zum Betriebsrat
auf das vollendete 18. Lebensjahr beschlossen.

e Des Weiteren bilden leistungsbezogene Pramien und Entgelte zuklnftig den Tatbestand
einer fakultativen Betriebsvereinbarung (bisher: zwingende Mitbestimmung des Betriebs-
rats).

Stephan Schadn
sschadn@deloitte.at
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Steuertermine und Verotfentlichungshinweise

Am 15. Februar 2011 sind fallig:

e  Kammerumlage fur das IV. Quartal 2010 e Lohnsteuer fr Janner 2011

e  Kraftfahrzeugsteuer fur das IV. Quartal 2010 e Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfen-

) ausgleichsfonds fr Janner 2011
e  Umsatzsteuervorauszahlung fur das IV. Quar-

tal 2010 bzw. fur Dezember 2010 e Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag fur Janner

2011
e Normverbrauchsabgabe fir Dezember 2010

. ; . , e Kommunalsteuer fir Janner 2011
e Kapitalertragsteuer fur Kapitalertrage aus

Forderungswertpapieren gemaB § 93 Abs 3 e  Abzugsteuer gem § 99 EStG fur Janner 2011
i.V.m. § 96 Abs 1 Z 3 EStG fur Dezember

2010 e  Einkommen- und Korperschaftsteuervoraus-

zahlung fr das I. Quartal 2011
e  Elektrizitats-, Kohle- und Erdgasabgabe fur

Dezember 2010 e Die vom Grundsteuermessbetrag abgeleiteten

Beitrdge, die Abgabe von land- und forstwirt-
e  Werbeabgabe fur Dezember 2010 schaftlichen Betrieben sowie die Bodenwert-
abgabe fur das I. Quartal 2011

World Tax Advisor vom 14.1.2011 mit Informationen zu aktuellen steuerlichen Entwicklungen in der
Ukraine, der Abschaffung der Darlehensgebuhr in Osterreich, dem Entwurf von Steueranderungen in Barba-
dos, steuerlichen Anreizen fur Projekte iZm der FuBball WM 2014 in Brasilien, der Spekulationssteuer auf
gelistete Aktien in Griechenland und der Riickerstattung von Steuern in Saudi-Arabien.

World Tax Advisor vom 21.1.2011 mit Informationen zu Vorschldgen iZm der japanischen Steuerre-
form 2011, der Kritik der EU-Kommission zu steuerlichen Beglnstigungen in Spanien fir Akquisitionen von
Nicht-EU-Gesellschaften, dem Jahresrlickblick in Griechenland, neuen steuerlichen Anreizen fir Produktions-
unternehmen in Lettland, der Neuregelung des Lieferzeitpunktes iRd Goods and Services Tax in Singapur,
und der neuen Richtlinie zu Begunstigungen fur Regional Operating Headquarters in Thailand.

World Tax Advisor vom 28.1.2011 mit Informationen zu Empfehlungen fir die Besteuerung von
Minen in Australien, Jahresriickblick Mittlerer Osten, attraktivere Forschungsférderung in Osterreich, neue
Doppelbesteuerungsabkommen in Malta und DBA-Rundschau.

Amendment to the Czech VAT Act

Nr.1/11.01.2011 — Erlass des Bundesministerums fir Finanzen zum NoVA-Urteil des EuGH
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UStG-ON 2. Auflage

Umsatzsteuergesstz 1994

Umfangreiche Anderungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Kommentars
2006 machten die Neuauflage notwendig, ua:

e EU-Mehrwertsteuerpaket (Leistungsortregeln,
e \Vorsteuererstattungsverfahren)
e neun Novellen inkl. Abgabendnderungsgesetz 2010

e neu ergangene EuGH-, VWGH- und UFS-Entscheidungen

23.02.2011 — EXPAT Business Lunch, Renngasse 1, 1010 Wien, Seminarraum 1, 12:00 Uhr
23.02.2011 - Verleihung CFO/CEO Award, Renngasse 1, 1010 Wien, Lobby, 18:30 Uhr

I.esen Sie mehr unter:

www.deloitte.at/news

Medieninhaber und Herausgeber Deloitte Tax Wirtschaftsprifungs GmbH, Gesellschaftssitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 81343 y
Redaktion: MMag. Georg Erdélyi, Mag. Edgar Huemer
Medienbetreuung: lise Barth, Mag. Andreas Gelke

Fur den Inhalt verantwortlich: Deloitte Osterreich. Dieser Newsletter enthlt lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen kénnen. Daher Gibernimmt Deloitte keinerlei
Haftung oder Gewahrleistung fur diese Informationen. Fur eine personliche Beratung wenden Sie sich bitte an uns. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine
UK private company limited by guarantee” und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbststandig und unabhéangig. Nahere Informationen tber die
rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie unter: www.deloitte.com/about.

Tax News Janner 201118


www.deloitte.at/news
www.deloitte.at/news

	Kurz-Infos – Payroll
	Steuertermine und Veröffentlichungshinweise 
	World Tax Advisor
	CEE News
	Breaking Tax News Jänner 2011
	Veröffentlichungshinweise
	Veranstaltungshinweise

